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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1989

Norm

StGB §43a Abs2

StPO §294 Abs2

Rechtssatz

Im Fall der Strafteilung gemäß § 43 a Abs 2 StGB bleibt infolge der faktischen Interdependenz der kombinierten

Strafteile, nämlich der (bedingt nachgesehenen) Freiheitsstrafe und der Geldstrafe, die dogmatische Einheit des

Strafausspruchs (siehe Überschrift zu § 43 a StGB: "Bedingte Nachsicht eines Teiles der Strafe") aufrecht, weshalb es

diesbezüglich keiner näheren Konkretisierung des Berufungsantrags im Sinn des § 294 Abs 2 StPO bedarf.
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